
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/19 92/13/0119
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13;

AVG §37;

BAO §115 Abs1;

BAO §85;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/06/12 89/14/0120 5

Stammrechtssatz

Der Hinweis auf ein mögliches Beweismittel vermag die Erstattung eines ausreichenden Vorbringens nicht zu ersetzen.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel
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